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Erste Abtheilung.

Von der Einleitung und Führung des Rechisstrittes; hat von §. 1. bis §. 62.
5 Abschnitte.

Erster Abschnitt.
Von dem gerichtlichen Verfahren überhaupt, von §. 1. bis §. 17.

Zweiter Abschnitt.
Von dem gerichtlichen Verfahren insbesondere, von §. 18. bis §. 33.

Dritter Abschnitt.
Von der Vertretung und der Widerklage von §. 34 bis §. 37.

Vierter Abschnitt.
Wer zu klagen oder sich zu vertheidigen das Recht und die Schuldigkeit hat,

von §. 38 bis §. 42.

Fünfter Abschnitt
Von dem Konkurse und wie da zu klagen aufgefordert werden kann, von §. 43.

bis §. 62.
Zweite Abtheilung.

Von dem Beweise; hat von §. 63. bis §. 206, eine Einleitung und 7 Abschnitte.
E in le i tung , von §. 63 bis §. 68.

Erster Abschnitt.
Von dem Beweise durch das Eingeständniss, von §. 69. bis §. 78.

Zweiter Abschnitt.
Von dem Beweise durch briefliche Urkunden, von §. 79. bis §. 103.

Dritter Abschnitt.
Von dem Beweise durch Zeugen, von §. 104. bis §. 145.

Vierter Abschnitt.
Von dem Beweise zum ewigen Gedächtnis«, von §. 146. bis §. 153.

Fünfter Abschnitt.
Von dem Beweise durch Kunstverständige, von $. 154. bis §• 163.
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Sechster Abschnitt.
Von dem Beweise durch den Haupt- und Nebeneid, von §. 164 bis §. 198.

Siebenter Abschnitt.
Von dem Miggo, von §. 199. bis §. 206.

Dritte Abtheilung.
Von der Beschliessung des Rechtszuges, der Sprechung des Unheiles, und der

Inkraftsetzung des richterlichen Unheiles; hat von §. 207 bis §.317,
8 Abschnitte.

Erster Abschnitt.
Wenn der Rechtszug als geschlossen zu betrachten, und wie das Urtheil zu

sprechen ist, von §. 207. bis §. 215.

Zweiter Abschnitt.
Von dem weitern Rechtszuge beim Obergericlite, von §. 216. bis §. 229.

Dritter Abschnitt.
Von dem Versuche durch gütliche Vergleichung, von §, 230. bis §. 234.

Vierter Abschnitt.
Vom Schiedsgerichte, von §. 235. bis §. 248.

Fünfter Abschnitt.
Vom Arreste, §. 249.

Sechster Abschnitt.
Von dem Verbote auf fahrende Guter, von §. 250. bis §. 257.

Siebenter Abschnitt.
Von der Sequestration und den andern mittlerwciligen Vorkehrungen, von §.

258. bis §. 262.

Achter Abschnitt.
Von der Exekution, von §. 263. bis §. 317.

Vierte Abtheilung.
Von Gesetzen verschiedenen Inhaltes; hat von §. 318. bin §. 388. 9 Abschnitte.

Erster Abschnitt.
Von Stillständen, Behandlung der Gläubiger und Abtretung der Güter, von §. 318.

bis §. 322.

Zweiter Abschnitt.
Von der Einsetzung in den vorigen Stand, von §. 323. bis §. 327.

Dritter Abschnitt.
Von den Gerichtsferien, von §. 328. bis §. 333.

Vierter Abschnitt.
Von der Mittheilung gerichtlicher Verordnungen, von §. 334. bis § 340.
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Fünfter Abschnitt.
Von den Fristen, von §. 341. bis §. 348.

Sechster Abschnitt.
Von den Gerichtskosten und Vertreter, von §. 349. bis §. 350.

Siebenter Abschnitt.
Von den Richter, von §. 351. bis §. 361.

Achter Abschnitt.
Von dem Vortrage, der Berathschlagung und Erledigung, von 8- 863. big g. 376.

Neunter Abshnitt.
Von dem Benehmen des Gerichtes bei gerichtlichen Angelegenheiten, von §. 377
bis §. 388.


